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Die gleiche Commißion erstattet über einige Fehler in

der dculichcn Abfassung der Art. 204 und 205 des pein-

liche» Gesetzbuchs, eine» Bericht, der fur z Tage auf den

Canzleytisch gelegt wird.

Die Polizcycommißion erstattet folgenden Bericht,
dessen Auirag angenommen wird:

B. Gesttzgcber! B. Crousaz, ein in der Gemcind

Milden, Cant. Leman, angesessener Arzt, nachdem er

durch Aufstellung einer Reche chemischer Erfahrungssätze

Ihnen B- Gesetzgeber demoustrirl, daß es möglich ich,

kunstliche Mineralwasser zu verfertigen, stellt vor: er

habe allbercils seil r?88 eine Fabrikation solcher Wasser

unternommen: sein daheriges Etablissement sey von dem

vormaligen Rath zu Milden begünstiget worden, und

habe besonders in den Jahren 1791 und 1792 zur Ge,

uesung vieler Kranken beygetragen.

(Die Forcf. folgt.)

Mannigfaltigkeiten.
Abgenöthigte Erläuterung über den, von B.

Finster im 155,. Stück des N. Repuk-l.
eingerückten Nachtrag zu B. Architekt
Vogels Dednklion.

Eine Erklärung des ehmah'gcn Finanzministers der

hclvet Republik, B. JinSlerS, welche a!s Nachtrag
zu meiner, nn N. >9?, ^94 und 19z des N. Republ.
publizierten Deduktion, gegcn'em Verfah-en und Urtheil
des luzernerschen CautonSgerichls, im 199. Stück dieses

Tagdlatts emgerücki ist, hat die össenliiche Meinung
über die Gerechtigkeit meiner Sache in meinem Reclus-
Handel mit der luzernerschen Verwallungskammer, irre
gemacht, und nöthigt mich daher, diese Meinung
durch die unbefangene offene Darstellung einiger Um-
stände zu berichtigen.

Die Erklärung des V- Fmslers, »daß damals,
wo ich dec luzernerschen Verwallungskammer em un-
befugtes und ordnungswidriges Verfahren in Betreff
des ihr anvertrauten Staatsschatzes ihres Cantons,
dvrgeworffen, noch keine V e r m a! t u n g s ka m-

mer der R e v u blik ih re Ia h r r echn n n g ab-
gelegt hatte," ist zwar begründet, hat aber, wie
der Verfolg zeigen wird, und wie B Finsler
selbst sehr gut wußte, nicht die geringste Be-
Ziehung auf die vbstehende Beschuldigung und meinen

daraus erfolgten Nechtshandel mit der VermaZtnngs-
kammer. Hier die Thatsache:

Als ich, in Folge meines Auftrags von der Regie,

rung, die Unordnungen entdeckte, die bey den Staats-
bauten in Lnzern vorgegangen (S. im Republ. die Si-
zungen v. 9. u. c6. Febr. >799), war B. Finsler der

erste Staatsbeamte, den ich mir diesem Fail und den

Beweisen bekannt machte: Er äusserte seinen Unwillen
darüber, und bemerkte bey dieser Gelegenheit » ilnoed-

» uungen und Wittkuhr in den Geschäften der öffentlichen

» Oekonomic, sind hier so sehr zur Sitte geworden» daß

»auch die dermaiigeVerwallnugskaminer sich berechtigt

»glaubt, m diesem Gleise fortzufahren, denn noch bis

»jczt hat dieselbe, mehr als Gl. zojooo, die mit noch

»Gl. 200,000, die »ach Aran geführt wurden, auS

»dem ehmaligcn Schatz gerettet worden sind, zurück

»und in Händen dchatten, ohne der Regierung seither

»die geringste Anzeige zu inachen, wozu sie diesen Fond

» verwendet oder nöthig hätte." Der Minister glaubte,
daß die Kammer denselben einstweilen zur Unterstützung
der Mitglieder der alten Regierung bey Bezahlung ih-
rer Contribution an die fränkischen Commtssarien angc»

wendet habe.

Ich beantwortete diese Confidenz des Ministers, wo-
bey verleibe seine Mißbilligung des Benehmens der Ver-
walluugskammer in Betreff des Staatsschatz's laut
äusserte, durch die Bemerkung : » Daß das wahre Mit-
„tcl, dergleichen, durch die Neuheit und Nachsicht der

» Regierung begünstigten Unordnungen i» der Verwal«

»tung, wirksam zu begegnen, das sey, gerade den

„ dießfalligcn Unfug der luzernerschen Verwaitungskam«

» mcr auf irgend eine Weise öffentlich zur Sprache zu

bringen, und daß ich selbst auf Mitte! denk.n werde,

» wie dieses mu Erfolg geschehen könne. " Der Minist r
gab mir darin Beyfall', und so wurde mein Eifer für
das öffentliche Interesse, und diese mir uugefordert von

dem Minister mitgetheilte Nachricht, die Veranlassung

und Ursache meiner Aeusserung darüber in Gegenwart

zweyer iuzcrnerscher Bürger, worauf die Verwalcungs,
kammer ihre Klage und die luzernerschen Gerichte ihr
Urtheil in dieser Sache gegrünbet had-n. S. N.
Republ. N. -9t

Diese Aeusserung halte also, so wie mein dicßfälligsr

Brief an die Verw. Kammer unterm 15. Febr. 1799,
(S- Ebend. N. 195 Bey!. 1) offenbar auch nicht die

geringste Beziehung auf Gigenstäude der Iahrrechmmg
5er Kammer, sondern einzig auf ihr Verfahren m Be-
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tress t es Staatsschatzes, d. t. eines Staatsfonds,
der keineswegs unter die Rubriken ih-
rerIahrrechnung oder Einnahme ge«

hörte, sondern ein schon abgesondertes
un,d der Kammer nur, bis zur Uebersen-
dung an den Staais schätz, «»vertrautes
Eigenthum der Republik war, wovon
die Kammer auch nicht einen Heller zu
entäussern oder, selbst für die Bedurft
nissc ihres Cantons,;» verwenden be-

fugt war, ohne vorher die Regierung
dafür befragt zu haben und durch eine
förmliche E i n w ill i g u n g d e r se Id c », dazu
berechtigt zu seyn.

Daß aber au h B Finslcr die Sache damals selbst

aus diesem Gesichtspunkt, und diesen eigenmächtigen

Rückhalt eines Theils des Staatsichatzes eurch die Ver-
wallungâkamîncr, für Wicht - und Ordnungswidrig,
und keineswegs als einen Gegenstand angesthen yabe)
worüb.r die Kammer erst mit i h r e r I a h r rech-
n u n g Auskunft zu geben schuldig sey, erhellet aus sei.

neu dicßfäliigen Aeiisftrmigcn bey meiner vbgeoachten

Unterredung mit ihm, noch mehr, und urkundlich aber

daraus, daß er selbst den Entwurf zu m ei-

nem abgedachten Brief an die Verwal-
tungskammer, d. d. i?. Febr. -799 (das

xuz cleliLti dieses Prozesses vor der Versen,
dringen, gesehen und eigenhändig die
A u s d rü ck e a n g e g e b e n h a t. *) ^

Aus allem diesem ist nun wohl unwidersprechlich klar,
theils, daß mein Tadel des Benehmens
der luzer „ersehen Verwaltungskammer
mit Vorwissen und aus Anreitzung des
B> Finslers geschehe», und auf sein
Zeugniß und Aussage gegründet war;
theils, daß sein, derselben, im i??, S'.
des Nepndl. ertheiltes Zeugniß, die
Beschuldigung, „daß dle se i b e i n B e t reff
„des Staatsschatzes ordnungswidrig
„und unbefugt gehandelt habe", ke»
neswegs entkräfte, «och auch die g c»

rlngste Beziehung auf ihren vießfälli.
gen Prozeß gegen in ich hade, fond ern
einzig als ein Fechter'strcich des B. Fins.

*) Dieser Entwurf, mit den eigenhändigen Verdcsse-

rungszusatzen B. Finslers, liegt zum Glück noch in
meine» Händen, und ich füge dcnselhcn hier bey.

lerS anzusehen sey, wodurch derselbe bis
Meinung des Publikums in dieser Sa»
ch e z i» G u n st en der Kammer zu täusche»
gesucht hat.

Das unwürdige Benehmen des B. FinSlers und das
beleidigende Vergehen, dessen er sich durch seine arglistig
zweydeulige Darstellung in einem öffentlichen Blatte gc»

gen mich schuldig gemacht hat, berechtigt mich aller»
dingS, ihm dieses Verfahren ebenfalls öffentlich vorzu»
werffen, überzeugt, daß jeder meiner Landàte, der
den Sinn und die Achtung für Biederkeit noch nicht
verloren hat, B FinSlers Verfahren emvörend, und
daher auch diese öffentliche Rüge desselben, verdient, ge»

recht und nothwendig finden wirb.
D. Vo g el.

Beylage.
Erster Entwurf meines Briefs an die luzcrnerschc Ver.

wàmgSkammer d d. i; Frbr. 1799. (S. den

Brief sidst Republ, N. 19; Bey!. -.)
Die Aussage, BB. Administratoren, worüber Sie

eine Erklärung von mir verlangen, ist Ihnen nicht ganz
richtig und vollständig hintàachl worden. Ich habe
nicht nur gesagt > daß die Kammer aus dem ehmaligen
obrigkcitli. Schatz bisher fl. zo.ooo ohne Anzeige fur ihre
Verwendung Hinterhalten habe, sondern auch, daß sie

dieses Geld vermuthlich einstweilen zur Bezahlung der,
der alten Regierung durch die fränkischen Comnussarien
ausgelegten Contributiou, die doch gewiß keine Staats-
schuld ist, verwendet habe. Die Hauptsache selbst weiß
ich von einem uiisrer Minister, der hierüber unterrichtet
seyn kann, und der, wenn Sie es verlangen, vcrmuch-
lich kein Bedenken haben wird, Ihnen seine Beweise so.

wohl für diese, alS für einige andre Vcrwaltimgsincoa«
gruiiälc», die unter der ehcvorigen Regierung stait hak-
ten, mitzutheilen.

Dieicm ist nun von B- Finslers eigener Handschrist
als Verbesserung beygefügt:

„ Sondern daß aus diesem Schatz über Gl. zooo»
„tu den Händen der Verwaltungskammer zurückgcblie«

„ den und von derselben ausgegeben worden sind, ohne

» daß dem Staat bisher bekannt worden, ob sie zu
„StaalS. ober Cominunalausgaden, oder wozu sonst

„ verwendet worden seyen. Dieses habe ich von einen;
„Minister vernommen, der ohne Zweifel wohl unter»

„ richtet seyn wird, und diese Aeusserung vermuthlich

„ auch zu beweisen im Stande ist. "
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